
Flur 18

H
sN

r 3
5

36

34

6
4

2

12 14

24

6 13

15

17

18

16

16 HsNr. 18

20

22

1

2

10

9

HsNr. 12 HsNr. 14

23

HsNr. 16

6

HsNr. 18

25

7

27

29

11

31

12

22

7

20

11
14

18

HsNr. 2

35

HsNr. 4

14

Hs
Nr

. 8

17

Hs
Nr

. 1
0

13

Hs
Nr

. 1
2

20

HsNr. 7

37

3

13

H
sN

r. 
5

16

7

19

HsNr. 8

H
sN

r. 
15

6

22

3

39

5

8

21

23

41

HsNr. 2
0

24

1120a

20
a

22
a

24
a

6a

9a

16
a

HsNr. 7a

Im
 B

üc
he

ns
aa

l

Ann
e-F

ra
nk

-S
tra

ße

Ricarda-Huch-Weg

Käthe-Kollwitz-Weg

Ke
lte

nw
eg

252627

32
1

19
4

21

2223
24

10

11

19
2021

22
23

373839
40
1

40
2

2

114

115

116

117
1

118

131

19

120

133

121
1

134

121
2

135

122

136

123

124

126
3

30
1

18
6

187

189

195

196

197

198

199

200

226

227

241

242

243

244

245

246

247

254

255

256
257

258

259

260

294

295

296

297

272

298

273

299

274

300

275

301

276

302

303
304

305

306
307

308

309

310

311

312

313

314

315

316
317

318

319

320

321

322

325

326

327

328

329

31
3

20
3

20
4

19
10

19
11

277
1

277
2

278
1

278
2

279
1

279
2

280
1

323
1

323
2

324
1

324
2

GW

Zone III

GW

WSG Kreiswerke Main-Kinzig
Wasserwerk Rückingen

Zone II

WSG Kreiswerke Main-Kinzig
Wasserwerk Rückingen

0,6

II

Dach-
neigung
  0 - 30°

0,3

FH. = max. 9,00m

o

MI

Planstraße

9

Stadtteil
Langendiebach

55

5
1

10 1

8
1

RECHTSGRUNDLAGEN 
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5. Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI. I S. 142), in der zuletzt  

gültigen Fassung. 
 

VERFAHRENSVERMERKE 
 

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee hat am 05.10.2023 gemäß § 2 (1) BauGB die Aufstellung des Bebauungs-
plans „2. Änderung und Erweiterung Im Büchensaal“ beschlossen. Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte am 
……2024 

 

2 FRÜHZEITIGE ÖFFENTLICHS- UND BEHÖRDENBETEILIGUNG 
Ort und Dauer der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB wurden am ………2024 ortsüblich bekannt 
gemacht mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können. 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte in der Zeit vom ………2024 bis einschließlich ……2024 
Die Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB sind mit Schreiben vom ….. 2024 zur Abgabe einer Stellungnahme bis 
einschließlich …………2024 aufgefordert worden. 
 

3. ÖFFENTLICHKEITS- UND BEHÖRDENBETEILIGUNG (Auslegung) 
Am ……2024 wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee die Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) BauGB wurden am ………2024 ortsüblich bekannt gemacht mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können. 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) BauGB erfolgte in der Zeit vom ………2024 bis einschließlich ………2024 
Die Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB sind mit Schreiben vom …………2024 zur Abgabe einer Stellungnahme bis 
einschließlich ………2024 aufgefordert worden. 
 

4. SATZUNGSBESCHLUSS 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee hat am ………2024 den Bebauungsplan „2. Änderung und Erweiterung Im 
Büchensaal“ in der Fassung vom …………2024 gem. § 10 BauGB und gem. § 5 der Hessischen Gemeindeordnung als Satzung 
beschlossen. 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee hat am ………2024 die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zum 
Bebauungsplan „2. Änderung und Erweiterung Im Büchensaal“ in der Fassung vom ………2024 gem. § 5 der Hessischen Ge-
meindeordnung als Satzung beschlossen. 
 

5. AUSFERTIGUNGSVERMERK 
Die durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee in Ihrer Sitzung am ………2024 beschlossene Satzung zum 
Bebauungsplan „2. Änderung und Erweiterung Im Büchensaal“ in der Fassung vom …………2024 wurde durch den 
Bürgermeister am ………2024 handschriftlich unterzeichnet und ausgefertigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         ........................ 
                                          (Stefan Erb) 
Erlensee, den ……………...                              Bürgermeister 
  
 

Der Bebauungsplan wurde ortsüblich am ……………... bekannt gemacht und tritt damit in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         ........................ 
                                          (Stefan Erb) 
Erlensee, den ……………...                              Bürgermeister 
 
 

Dieser Bebauungsplan wurde im Auftrag der Stadt Erlensee durch die Planungsgruppe Thomas Egel erarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          …….................... 
Langenselbold, den ………….                                 Thomas Egel 

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 § 9 (1) BauGB 
 

1.1 Art der baulichen Nutzung 
 § 9 (1) Nr.1 BauGB  

 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist als besondere Art der baulichen Nutzung das Mischgebiet (MI) gemäß 
§ 6 BauNVO festgesetzt. 

 

1.2 Maß der baulichen Nutzung 
  § 9 (1) Nr.1 BauGB 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist als Maß der baulichen Nutzung die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflä-
chenzahl (GFZ) sowie die Zahl der Vollgeschosse gemäß Planeintrag nach § 17 (1) BauNVO als Höchstmaß festgesetzt. 

 

1.3 Bauweise 
 § 9 (1) Nr. 2 BauGB 
Es ist im Mischgebiet die offene (o) Bauweise gemäß § 22 Ab. 1 BauNVO festgesetzt. 

 

1.4 Geländeoberkante/-oberfläche 
 Festgelegte Geländeoberkante/-oberfläche ist die Oberkante Straße (Gradientenhöhe), gemessen in der Grundstücksmitte. 
Bei mehreren angrenzenden Verkehrsflächen ist der Mittelwert aus den Höhenlagen der angrenzenden Straßen anzuneh-
men. Die Garten- bzw. Freiflächenoberkante/-oberfläche ist auf der Straßenseite mindestens auf die Höhe der Oberkante 
Straße zu modellieren. 

 

1.5  Höhe baulicher Anlagen/ Berechnung der Firsthöhe 
 § 9 (2) BauGB und § 16 (2) Nr. 4 BauNVO 

Die Höhenlage der baulichen Anlagen und die Firsthöhe wird von der festgelegten Geländeoberkante/-oberfläche gemessen 
(siehe 1.4 Geländeoberkante/-oberfläche). 

 

1.6 Führung von Versorgungsleitungen 
 § 9 (1) Nr. 13 BauGB 
 Alle Versorgungsleitungen (wie z. B. Telekommunikationsleitungen + Elektroleitungen bis einschließlich 20 KV-Leitungen 
usw.) sind unterirdisch zu verlegen. 

1.7 Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
 Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes  
 § 9 (1) Nr. 24 BauGB  
 

 
Passiver Schallschutz für schutzbedürftige Räume 
Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen 
Räumen sind unter Berücksichtigung der verschiedenen Raumarten und einem resultierenden Außenlärmpegel La,res = 64 
dB(A) zu berechnen.  
 
Das erforderliche resultierende Schalldämm - Maß erf. R’w,res bezieht sich auf die gesamte Außenfläche eines Raumes 
einschließlich Dach. Der Nachweis der Anforderung ist im Einzelfall in Abhängigkeit des Verhältnisses der gesamten Außen-
fläche eines Raumes zu dessen Grundfläche sowie der Flächenanteile der Außenbauteile zu führen. Grundlage für die Be-
rechnung ist die DIN 4109-1:2018-01 „Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen“ in Verbindung mit der DIN 
4109-2:2018-01 „Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“  

 
Für Schlafräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Einzimmerappartements) sind im gesamten MI- Gebiet zusätzliche schall-
gedämmte Belüftungseinrichtungen vorzusehen, die ein Belüftung ermöglichen, auch ohne das Fenster zu öffnen (wie z. B. 
ein in den Fensterrahmen oder die Außenwand integrierter Schalldämmlüfter). Bei der Berechnung des resultierenden 
Schalldämm-Maßes der Außenbauteile ist die Schalldämmung der Belüftungseinrichtungen im Betriebszustand zu berück-
sichtigen. Auf diese zusätzlichen Belüftungseinrichtungen kann verzichtet werden, wenn das Gebäude im Passivhausstan-
dard errichtet und ein ausreichender Luftwechsel bei geschlossenen Fenstern gewährleistet ist. 

 

1.8 Grünflächen - und Gehölzanteil auf Privatgrundstücken 
 § 9 (1) Nr. 25a BauGB 
In den Mischgebieten sind mindestens 50 % der Grundstücksflächen als Garten oder Grünflächen anzulegen und zu unter-
halten. 
Auf jedem Grundstück ist mindestens ein Laubbaum, der auch ein hochstämmiger Obstbaum sein kann, zu pflanzen und zu 
pflegen. 

 

1.9 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
 § 9 (1) Nr. 25a BauGB 
 Innerhalb der gekennzeichneten Fläche sind die Gehölze zu erhalten. 

 

1.10  Artenliste 
Bei der Gestaltung und Bepflanzung der Flächen nach Ziffer 1.8 und 1.9 sind vorrangig einheimische und standortgerechte 
Gehölze zu verwenden, z. B.  
 

Bäume: STU 14/16 cm                   Sträucher: H 80/100 cm 
Spitzahorn       Acer platanoides         Roter Hartriegel     Cornus sanguinea 
Bergahorn        Acer pseudoplatanus       Haselnuss        Corylus avellana 
Hainbuche       Carpinus betulus         Pfaffenhütchen     Euonymus europaeus 
 Winterlinde       Tilia corda             Liguster         Ligustrum vulgare 
 Stieleiche        Quercus robur          Heckenkirsche     Lonicera xylosteum 
 Eberesche       Sorbus aucuparia         Hundsrose       Rosa canina 
 Eberesche       Sorbus aucuparia         Salweide        Salix caprea 
                                Schwarzer Holunder  Sambucus nigra 
                                Wolliger Schneeball  Viburnum lantana 
                                Schlehe         Prunus spinosa 
 

Geeignete Obstsorten, Hochstamm, o.B., STU 7 cm: 
Apfel                             Birne 
Gelber Edelapfel                      Bosc`s Flaschenbirne 
Winterrambour Gute Graue                 
Ditzels Rosenapfel                     Zwetsche 
Schafsnase                         Nancy Reneklode 
Kaiser Wilhelm                       Hauszwetsche 
Schöner aus Boskoop                    
Bismarkapfel                        Kirsche 
Gewürzluike                         Telckners Schwarze 
                                Königskirsche, Typ Querfurt 
Speierling                          Schneiders späte Knorpelkirsche 

 
1.14 Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
 § 9 (1) Nr. 20 BauGB und 
 Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich 
 § 9 (1a) BauGB 

 

 Allgemeine Bauarbeiten 
Der Beginn der Bauarbeiten muss rechtzeitig vor der Brutsaison bzw. rechtzeitig vor der Rückkehr der Vögel aus ihren 
Winterquartieren erfolgen, sodass bei deren Ankunft im Brutgebiet bereits Baustellenbetriebsamkeit herrscht. 
 
Um möglicherweise vorkommende Fledermäuse nicht zu beeinträchtigen, ist vor Abrissarbeiten eine detaillierte Begutach-
tung der Gebäude vorzunehmen. Sollten Fledermäuse dabei festgestellt werden, dann sind weitere Maßnahmen in Ab-
stimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde zu treffen. 

2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 § 9 (4) BauGB in Verb. mit § 91 HBO 
 
2.1  Dachgestaltung 

Bei Doppelhäusern sind die Dächer in Höhe, Neigung, Form, Material und Farbe gleich zu gestalten. 
 

 Dacheindeckung / Dachfarbe 
 Es ist bei Dachneigungen über 15° nur kleinteiliges Material wie z. B. Betondachsteine, Tonziegel etc. in der Farbe Grau 
sowie Rottöne zulässig. Es sind auch Dachbegrünungen zulässig. 

 
Dachaufbauten 
Gauben sind als Sattel-, Schlepp- oder Tonnengauben auszuführen und auf die Hälfte der Hausbreite zu beschränken. 
Gauben haben vom First einen Mindestabstand von 0,75 m und von der Giebelwand mindestens einen Abstand von 1,50 
m einzuhalten. Dies gilt auch für Zwerchhäuser. Werden mehrere Gauben auf der Dachfläche angeordnet, so sind diese 
auf einer Höhe auszuführen und in einem einheitlichen Format zu gestalten. 

 
2.2 Stellplätze, Garagen und Vorgartengestaltung 

Schotter- und Kiesgärten sind nicht zulässig. 
 

Stellplätze und Gebäudezuwegungen sind in wasser- und luftdurchlässigen Belägen herzustellen (z. B. Ökopflaster, Ra-
sengittersteine, Schotterrasen). Hierbei ist das „Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen“ der 
Forschungsgesellschaft für Straßenverkehrswesen e.V. (Köln 1998) zu beachten. Andere Gestaltungsmaterialien sind in 
begründeten Ausnahmefällen zulässig, wenn der Versiegelungsgrad so gering wie möglich gehalten wird.  

 
Bei Straßenbau in Wasserschutzgebieten ist die Richtlinie für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzge-
bieten (RiStWag) zu beachten.  

 
2.3 Einfriedungen 

Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 1,40 m im Mischgebiet zulässig. 
 
2.4 Farbgebung baulicher Anlagen 

Die Farbgebung der baulichen Anlagen hat sich in das Landschaftsbild einzupassen. Nicht zugelassen werden Kunst-
stoffverkleidungen und Imitate von natürlichen Stoffen sowie reflektierende, glänzende oder glasierte Materialien. Grelle 
oder glänzende Farben sind als Außenanstriche an den Wandflächen unzulässig. Die Festsetzungen gelten auch für An-
bauten, Nebengebäude und Garagen, die farblich an das Hauptgebäude anzupassen sind. 

 
2.5 Anlegen von Zisternen 

Das im Planungsgebiet auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist in Zisternen zu sammeln und zur Garten-
bewässerung zu nutzen. Pro 100 m² Dachfläche sind mindestens 3 m³ Speichervolumen vorzuhalten. Der Überlauf der 
Zisterne wird in den Abwasserwasserkanal geleitet. 

 
2.6 Licht 
 

Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen sind aus nichtreflektierendem dunklem Material erlaubt. Diese sind baugestal-
terisch in die Dachfläche einzufügen. Weitere Maßnahmen zur Nutzung regenerativer Energien sind erlaubt, soweit keine 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Einwirkungsbereich eintreten können. 

 
Vor Einbau Sonnenlichtreflektionen verursachender Bauelemente und technischer Anlagen (z. B. verspiegelte Gläser, 
Photovoltaikanlagen) ist deren Blendwirkung auf schützenswerte Daueraufenthaltsflächen und -räume nach der „Richtlinie 
zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen" des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) vom 13.09.2012 
zu überprüfen. Ergibt die Prüfung, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch Blendung auftreten können, sind ausrei-
chend dimensionierte Blenden oder andere dem Stand der Technik entsprechende Schutzmaßnahmen vorzusehen. Kann 
die Blendwirkung nicht vermieden werden ist der Einbau blendender Bauelemente unzulässig. 

 
Die öffentliche und private Außenbeleuchtung ist energiesparend, streulichtarm und insektenverträglich zu installieren und 
zu betreiben. Es dürfen nur Lampen mit bernsteinfarbenen bis warmweißen Licht mit geringem Ultraviolett- und Blauanteil 
(Farbtemperatur von 1800 bis maximal 3000 Kelvin) eingesetzt werden, deren Betriebszeit durch Zeitschaltungen soweit 
wie möglich zu verkürzen ist. 

 
Zum Zwecke der Vermeidung weiterer Himmelaufhellung und zum Schutz nachtaktiver Tiere und Insekten (z.B. Fleder-
mäuse) sind nur voll abgeschirmte Leuchten zu verwenden, die im installierten Zustand kein Licht horizontal oder nach 
oben abstrahlen (Upward Light Ratio = 0, besser Lichtstärke G6 nach DIN EN 13201). Auf Bodenstrahler, aufgeneigte 
Leuchten, Kugelleuchten, nicht abgeschirmte Röhren, Fassadenanstrahlungen ist zu verzichten. 

 
Wechsellicht (Änderung des Betriebszustandes der Beleuchtungsanlage in weniger als 5 Minuten) darf nicht verwendet 
werden. Ebenso ist bewegtes Licht nicht zulässig. 

Bei allen Beleuchtungsanlagen sind Außenwirkungen auf angrenzende potenzielle Lebensräume nachtaktiver oder nachts 
ruhebedürftiger Lebewesen (inkl. Menschen) grundsätzlich zu vermeiden. Flächige Fassadenanstrahlungen (wie z. B. 
Wand ohne Logo), freistrahlende Röhren und rundum strahlende Leuchten (Kugelleuchten, Solarkugeln) mit einem Licht-
strom höher 50 Lumen sind unzulässig. Durch Schalter, Zeitschaltuhren oder Smart Technologien soll die Beleuchtung auf 
die Nutzungszeit begrenzt werden." 

 
2.7 Lärm 

Lärmemittierende Anlagen wie z.B. Luftwärmepumpen, Klimaanlagen, Küchendunstabzugsanlagen und vergleichbare An-
lagen sind entsprechend dem Stand der Technik auf dem Gebiet des Lärm- und Erschütterungsschutzes zu errichten, zu 
betreiben und zu warten. Bei Ihrem Betrieb verursachte Beurteilungspegel müssen mindestens 6 dB (A) unter dem Immis-
sionsrichtwert der TA-Lärm für den Einwirkungsbereich nach Ziffer 2.2 TA-Lärm liegen. Stationäre Anlagen, wie z.B. Luft-
wärmepumpen, dürfen keine ton- und/impulshaltige oder tieffrequente Geräusche erzeugen. 

3. HINWEISE 
 

3.1 Abfallwirtschaft 
Werden im Rahmen von Baumaßnahmen, insbesondere bei Ausschachtungsarbeiten Bodenkontaminationen und sonstige 
Beeinträchtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgehen kann, ist umgehend das 
Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Staatl. Umweltamt Frankfurt, oder das Bauamt der Stadt zu benachrichtigen. 
Die weitere Vorgehensweise ist dann abzustimmen. 

 

3.2 Denkmalschutz 
 

Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege 
Hessen -Abteilung Archäologische Denkmalpflege- oder der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 

3.3 Baugrund, Öffentliches Kanalnetz, Gründungsberatung 
Es wird empfohlen, objektbezogene Baugrunduntersuchungen und Gründungsberatungen durchzuführen sowie den 
höchsten Grundwasserstand prüfen zu lassen. Das Ergebnis der Untersuchungen ist maßgebend für die Ausführung und 
Sicherung an der baulichen Anlage. Insbesondere ist bei objektbezogenen Baugrunduntersuchungen mit Feststellung der 
höchsten Grundwasserstände über die Notwendigkeit von wasserundurchlässigen Kellerkonstruktionen (weiße Wanne) 
und wasserdichten Kellerfensterlichtschächten zu entscheiden. Dieser Entscheidung kommt besondere Bedeutung in Be-
zug auf die dauerhafte Funktionstüchtigkeit der baulichen Anlage zu. 

 

3.4 Regenwassernutzung 
Die Nutzung des Regenwassers als Brauchwasser (z. B. Toilettenspülung) wird empfohlen. Zur Sicherstellung der hygieni-
schen und sicherheitstechnischen Belange sind die Anlagen nach den einschlägigen technischen Regeln auszuführen und 
zu betreiben. 

 

3.5 Fotovoltaik 
Sonnenkollektoren und Fotovoltaik Anlagen sind erwünscht. Die Hauptfirstrichtung sollte sich in Ost-West-Richtung orien-
tieren, um bei einer Nutzung der Solarenergie Vorteile zu erhalten. 

 

3.6 Südausrichtung 
Wohnräume mit großen Fenstern und Terrassen sollten nach Süden bis Westen ausgerichtet werden. An der Südfassade 
sollte der Fensterglasanteil optimal ca. 30 % betragen. 

 

3.7 Bodenverwendung 
Der kulturfähige Boden ist zu sichern und auf den Grundstücken zur Auffüllung und zur Gelände- und Gartenmodellierung 
zu verwenden. 

 

3.8 Dachgestaltung Garagen 
Garagen benachbarter Grundstücke sind in ihrer Dachneigung, Dacheindeckung, Material und Farbton aufeinander abzu-
stimmen. 

 

3.9 Dachbegrünungen 
Die Dachflächen von Flachdachgaragen sollten aus ökologischen Gründen als dauerhaft begrünte Dächer ausgeführt wer-
den. 

 

3.10 Fassadenbegrünungen 
Überwiegend fensterlose Außenwandfassaden sollten dauerhaft mit Kletterpflanzen begrünt werden. Klettergerüste sollten 
dabei einen Achsabstand von 5 m nicht überschreiten. Pro Gerüst sollten mindestens 3 Pflanzen gepflanzt werden. Bei 
Selbstklimmern sollte, an den überwiegend geschlossenen Außenwänden, über die gesamte Länge mindestens 1 Pflanze 
pro m² gepflanzt werden. 

 

3.11 Wasserschutzgebiet 
Das Plangebiet liegt teilweise in der Wasserschutzzone III des festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes für die Trinkwas-
sergewinnungsanlage „Wasserwerk Rückingen“ der Kreiswerke Hanau GmbH. Auf die Einhaltung der geltenden Verbote 
der Festsetzungsverordnung vom 05.06.2003 (St. Anz. S. 3051 ff) wird hingewiesen. 

 

3.12 Stellplatzsatzung 
 Auf die Stellplatzsatzung der Stadt Erlensee wird hingewiesen. 

 

3.13 Gerüche 
Gerüche emittierende Anlagen (z.B. Mülltonnen-, Kompostplätze, Küchendunstabzugsanlagen in privaten Haushalten, 
Gartengrillanlagen) sind nach dem Stand der Technik so zu errichten (z.B. Einhausung, Aufstellung entfernt schutzbedürf-
tiger Daueraufenthaltsräume bzw. Daueraufenthaltsplätze) und zu betreiben, dass es zu keiner Gesundheitsgefährdung 
oder erheblichen Belästigungen im Bereich schutzbedürftiger Daueraufenthaltsräume nach DIN 4109 und Daueraufent-
haltsflächen (z.B. Balkone, Terrassen, Freisitze) kommt. 
 

3.14 Landwirtschaft 
Die mit der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlicher Nutzflächen einhergehenden Immissio-
nen (Staub-, Lärm-, Geruchs- und Pflanzenschutzmittelimmissionen) sind ortsüblich und insofern hinzunehmen. 

 

3.15 Kampfmittel 
Es wird auf ein mögliches Vorkommen von Kampfmittel hingewiesen. Entsprechende Vorkehrungen sind zu treffen. 
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